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VÖSTERREICHIS CHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichf)r, 
FrR-ZB-2711 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Bundesgesetz über die Nachtarbeit der Frauen 
geändert wird 
S t e l 1 u n g n a h m e 

, ZI. 

I Verteilt 

Telefon (0222) 6537 f,S 

Durchwahl 412 

I 
J'k 
<l'" . 

20.3.1985 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare se�ner 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen 

Information. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 
iV �, 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien · Telex 301690 
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Ö S T r.::: Fe F{ t: I C � I , ::; eHE nAH ß l-:. I f K� Fi K A lVI Ni E R TAG 

An das 
IhlCldcsminis teril\m fiir 
soziale Verwa l tung 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Hl�r� /t let. ;'1 
31.250/63-V/Z/1984 

lot'l" !I 

, : ... 

Uf1�;I�: " L(:i..:,hc:. 
FrR/DVw Fr�/Al/27ll 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mi t dem das 
ßund0sgesetz tiber dip Nachtarbeit der Frauen 
ge�iT�(lert wird_�.tcl l  ungnahme 

Telcl\jn (Oc��) [,:' 3165 
412 Durct,wdhl 

O,ltum 
5.3.1985 

Zum og Ent\.'Urf beehrt sich der Österreichische Arbeiterkammertag folgendes 

mi tzuteilen: . 

Grundsätzlich wird die vorgeschlagene Gesetzesänderung begrUßt, weil dadurch 

der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre seit der Novelle 1972 

zum Bundesgesetz über die Nachtarbeit der frauen Rechnung getragen wird. 

Ungleichbehand1ungen von Frauen, die bei verschiedenen Trägerorganisationen 

die gleiche Tätigkeit ve rrich t en , werden in Zukunft venniedcn werden k�nnen. 

Im t·inzelnen wird angemerkt: 

�2 Aba 1: . 

In dieser Bestimmung wird die Beschäftigung des in lIed- und Pflegeanstalten 

(Kl.':Ulk",nanst:alten), Kur-, Wohlfahrts· und Fürsorgeanstalten unumgänglich not­

wendigen Personals gestattet. Es erscheint fraglich, ob in dieser Textierung 
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i 
Blatt 2 

<:Iuch Pensionisu'nhcimc bzw l'flegetrakte in Pensionistenheimen jnkllldiert 

sind. Rei diesen neuen For(fli�n von l'ensionistenlwimcn handelt ('8 sich ",eder 

um �Johlfahrts- oder FürsorgeanstalteIl, noch um Hel1- und Pflegeanstalten. 

Grundsätzlich ist aber aucll in diesen Pensionistenheimen und vor allem i n  

den dazugehörigen Pfleg,>trakcen zur AufrechterhaI tung des Betriebes eine 

Beschäftigung nicht nur von Angehörigen der Gesundhcitsbcrufe unumgänglich 

notwendig. 

zu § 2 Abs 2 lit r: 
---- ._----_.�----.� ........ _. 

Diese Ausnallmeregelung sollte sich neben den Telefonistinnen des ärztlichen 

Notdienstes auch auf die Telefonistinnen des sozialen und psycho-sozialen 

Notdienstes erstrecken. 

zu § 4 a: 

Diese neu einr,cflihrtc Gesetzesbestimmung trägt deli Bediir[nissc,n der heutigen 

Sozialarbeit Rechnung. Weibliche Jlc�chliftigte in den in den letzten Jahren 

zaillreich entstandenen sozialen Vc�eincn und Stiftungen sind damit vom Nacht­

arbeitsvE'rbot unter hest immtel1 Voraussetzungen ausgcnornmcll. Es giht aber auch 

zahlreiche Sozialorganisationen, deren Tr�ger nicht die genannten Vereine, 

Fonds, Stiftungen usw sind , sondern die politischen Parteien. Da diese zum 

Teil nicht unter das Vereinsgesetz fallen, sollte im ersten Satz auch ein 

Hinweis auf das Parteiengesetz vorgenorrnnen werden. 

Außerdem wird angeregt, fUr Dienstnehmerinnen in Internaten und Heimen eine 

Ausnahmeregelung analog zu § 10 Abs 1 Z 8 Arbeitsruhegesetz aufzunehmen. 

zu § 8 Abs 2: 

Zur Verwa1tungsvereinfachul1g - um C1ne kurzfristig wiederholte Antragsteilung 

zu vermeiden - wird vorgeschlagen, daß die lle\<!illigung einer AUSllahme vom 

Verbot der Nachtarbeit in den F�llen) die nicht unter die §§ 4 Abs 10 und 

4 a subsum iert werden k�nnenJ auf ein Jahr erteilt wird. 
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, 
.. 

m .. 11 3 

zu § 9 Abs 1: 
---�---

Die Nög1ichkeit der Verhängung elIter hClheren Strafe bei wiederholter Ubertrctung 

dieses Gesetzes wird hegrüßt. Da es sich aber bisher gezeigt hat, daß Firmen, 

die Arbcitnebmerschutzvorschriften übertreten und dafür lediglich eine geringe 

Strafe erhalten, sich auch weiterhin nicht nach diesen Vorschriften richten, 

wird eine Anllcbung der Unte rgren�c der Erststrafe auf S 1.000,-- und auf 

S 3.000,-- fUr die Strafe im Wiederholungsfall vorgesclliagen. Diese Strafsätze 

sind bereits im KJßG, EGBl Nr 146//1 8, idjgF vorgeschlagen. 

Der Österreichische ArbciterkamrilPr.·tag ersucht um Berücksichtigung seiner 

vorgebrachten Anregungen. 

Der Präsidl:n t: 

�14 
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